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Obligationenrecht 

(Mietrecht: Untermiete)  
Änderung vom 29. September 2023 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates 
vom 18. August 20221 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 19. Oktober 20222, 

beschliesst: 

I 

Das Obligationenrecht3 wird wie folgt geändert:  

Art. 262 

1 Der Mieter kann die Sache mit der schriftlichen Zustimmung des Ver-
mieters ganz oder teilweise untervermieten. 

2 Haben die Parteien nicht schriftlich etwas anderes vereinbart, so muss 
der Mieter ein Untermietbegehren schriftlich beim Vermieter stellen; 
das Begehren muss enthalten: 

a. die Namen der Untermieter; 

b. die Vertragsbedingungen, insbesondere das Untermietobjekt, 
den Gebrauchszweck, den Untermietzins und die Untermiet-
dauer. 

3 Er muss den Vermieter über Änderungen der Angaben gemäss Ab-
satz 2 während der Untermietdauer informieren. 

  

 
1 BBl 2022 2081 
2 BBl 2022 2622 
3 SR 220 

K. Untermiete 
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4 Der Vermieter kann die Zustimmung insbesondere verweigern, wenn: 

a. der Mieter sich weigert, die Angaben gemäss den Absätzen 2 
und 3 bekanntzugeben; 

b. die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen 
des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind; 

c. dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile ent-
stehen; 

d. eine Untermietdauer von mehr als zwei Jahren vorgesehen ist. 

5 Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter die 
Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. Der Ver-
mieter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten.  

6 Erfolgt die Untermiete ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters 
oder hat der Mieter falsche Angaben gemacht oder den Vermieter über 
Änderungen gemäss Absatz 3 nicht informiert, so kann der Vermieter 
dem Mieter nach erfolgloser schriftlicher Mahnung mit einer Kündi-
gungsfrist von mindestens 30 Tagen kündigen. 

Art. 291 

1 Der Pächter kann die Sache mit Zustimmung des Verpächters ganz 
oder teilweise unterverpachten oder vermieten. Bei einer Vermietung 
muss die Zustimmung des Verpächters schriftlich erfolgen.  

2 Der Pächter muss ein Mietbegehren schriftlich beim Verpächter stel-
len; das Begehren muss enthalten: 

a. die Namen der Mieter; 

b. die Vertragsbedingungen, insbesondere das Mietobjekt, den 
Gebrauchszweck, den Mietzins und die Mietdauer. 

3 Er muss den Verpächter über Änderungen der Angaben gemäss Ab-
satz 2 während der Mietdauer informieren. 

4 Der Verpächter kann die Zustimmung zur Vermietung einzelner zur 
Sache gehörender Räume insbesondere verweigern, wenn:  

a. der Pächter sich weigert, die Angaben gemäss den Absätzen 2 
und 3 bekanntzugeben;  

b. die Bedingungen der Miete im Vergleich zu denjenigen des 
Pachtvertrages missbräuchlich sind;  

c. dem Verpächter aus der Vermietung wesentliche Nachteile ent-
stehen; 

d. eine Mietdauer von mehr als zwei Jahren vorgesehen ist. 

H. Unterpacht 
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5 Der Pächter haftet dem Verpächter dafür, dass der Unterpächter oder 
der Mieter die Sache nicht anders benutzt, als es ihm selbst gestattet ist. 
Der Verpächter kann den Unterpächter oder den Mieter unmittelbar 
dazu anhalten.  

6 Erfolgt die Miete ohne schriftliche Zustimmung des Verpächters oder 
hat der Pächter falsche Angaben gemacht oder den Verpächter über Än-
derungen gemäss Absatz 3 nicht informiert, so kann der Verpächter 
dem Pächter nach erfolgloser schriftlicher Mahnung mit einer Frist von 
sechs Monaten auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 29. September 2023 

Der Präsident: Martin Candinas 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz 

Ständerat, 29. September 2023 

Die Präsidentin: Brigitte Häberli-Koller 
Die Sekretärin: Martina Buol  

Datum der Veröffentlichung: 10. Oktober 2023 

Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 2024 
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